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Telefon: 0 233-23792 
Telefax: 0 233-24944 
 

 Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung 
Denkmalschutz und 
Werbeanlagen - Verwaltung 
PLAN-HAIV-60V 
 

   

Gebäude in der Reinhard-von-Frank-Str. 8  
unter Denkmalschutz stellen 
Empfehlung Nr. 20-26 / E 02945 der 
Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 23 Allach 
Untermenzing vom 22.07.2025 
  
Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V18314 
 
 
Anlagen: 
1 Empfehlung Nr. 20-26 / E 02945 
1 Lageplan mit Stadtbezirkseinteilung 
 
 
Beschluss des Bezirksausschusses des 23. Stadtbezirkes Allach-Untermenzing  
vom 09.12.2025  
Öffentliche Sitzung 

 
I. Vortrag der Referentin 

Die Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 23 - Allach-Untermenzing hat am 22.07.2025 
die anliegende Empfehlung Nr. 20-26 / E 02945 (Anlage 1) beschlossen. 

 
Der Antragsteller bittet, das Anwesen Reinhard-von-Frank-Str. 8 (frühere Lindenstr. 8) 
schnellstmöglich unter Denkmalschutz zu stellen, da es sonst zu baufällig würde. Das 
Gebäude wurde 1935 von Franz Nagy, damals wohnhaft in der Parkstr. 16 (heutige 
Rueßstraße), durch den Untermenzinger Bauunternehmer Markus Albinstetter erbaut. Es 
wurde zum Ausgangspunkt der Produktion von Allacher Porzellan und ist das einzige 
Gebäude, das an ein Porzellan erinnert, das im NS-Staat als Lieblingsprojekt Heinrich 
Himmlers produziert wurde. 

 
Da es sich um eine Empfehlung einer Bürgerversammlung handelt, muss diese nach Art. 
18 Abs. 5 Satz 1 GO und § 2 Abs. 4 Satz 1 Bürger- und Einwohnerversammlungssatzung 
vom Stadtrat bzw. Bezirksausschuss und gemäß § 9 Abs. 4 Bezirksausschusssatzung 
vom Bezirksausschuss behandelt werden. 

 
Zuständig für die Behandlung ist der Bezirksausschuss des Stadtbezirkes 23 Allach-
Untermenzing, da die Empfehlung ein Geschäft der laufenden Verwaltung (Art. 37 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung i.V.m. § 22 der Geschäftsordnung des Stadtrates) 
beinhaltet und die Angelegenheit stadtbezirksbezogen ist. 
 
Der Beschluss des Bezirksausschusses hat gegenüber der Verwaltung lediglich 
empfehlenden Charakter.  
Zur Information des Bezirksausschusses des 23. Stadtbezirkes führt das Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung Folgendes aus: 
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Die Untere Denkmalschutzbehörde ist in Fällen der Denkmalprüfung sowie -einschätzung 
nicht zuständig. Diese Aufgabe obliegt der Zuständigkeit des Landesamts für 
Denkmalpflege, gem. Art. 2 BayDSchG. Im Juli 2023 hatte sich der Antragsteller mit 
gleichlautender Anfrage das erste Mal an die Untere Denkmalschutzbehörde gewandt. Die 
Untere Denkmalschutzbehörde hat daraufhin das Landesamt im Zuge einer weiteren 
Anfrage am 20.08.24 per E-Mail um Stellungnahme gebeten. Das Bayerische Landesamt 
für Denkmalpflege wurde nun von der Unteren Denkmalschutzbehörde am 21.10.2025 
erneut gebeten, eine Stellungnahme an den Antragsteller abzugeben. 
 
Der Empfehlung Nr. 20-26 / E 02945 der Bürgerversammlung des 23. Stadtbezirkes 
Allach-Untermenzing vom 22.07.2025 kann nur nach Maßgabe der vorstehenden 
Ausführungen entsprochen werden. 

Dem Korreferenten, Stadtrat Paul Bickelbacher, und der zuständigen Verwaltungsbeirätin, 
Stadträtin Veronika Mirlach, ist ein Abdruck der Sitzungsvorlage zugeleitet worden. 

 
 
II. Antrag der Referentin 

Ich beantrage Folgendes: 
 
1. Von der Sachbehandlung - laufende Angelegenheit (§ 22 GeschO) - wird Kenntnis 

genommen, wonach für Angelegenheiten der Denkmalprüfung sowie -einschätzung 
das Landesamt für Denkmalpflege, gem. Art. 2 BayDSchG, sachlich und örtlich 
zuständig ist. 
 

2. Die Empfehlung Nr. 20-26 / E 02945 der Bürgerversammlung des 23. Stadtbezirkes 
Allach-Untermenzing vom 22.07.2025 ist damit gemäß Art. 18 Abs. 5 der 
Gemeindeordnung behandelt. 

 
 
III. Beschluss 

nach Antrag. 
 

 
Der Bezirksausschuss des Stadtbezirkes 23 - Allach-Untermenzing der Landeshauptstadt 
München 

 
 

Der/ die Vorsitzende     Die Referentin 
 
 
 

 
 
        Prof. Dr. (Univ. Florenz) 
        Elisabeth Merk 
        Stadtbaurätin 
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IV. WV Referat für Stadtplanung und Bauordnung SG 3 zur weiteren Veranlassung. 

 
1. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdruckes mit dem Original wird bestätigt. 
2. An den Bezirksausschuss 23 Allach-Untermenzing 
3. An das Direktorium HA II/V2 – BA-Geschäftsstelle West (1x) 
4. An das Direktorium HA II/V3 
5. An das Direktorium Dokumentationsstelle 
6. An das Revisionsamt 
7. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung HA IV  
8. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung SG 3 

mit der Bitte um Kenntnisnahme. 
 
 
V. Abdruck von I. – IV. 

1. An das Referat 
Es wird gebeten, von der Abänderung des Beschlusses durch den 
Bezirksausschuss Kenntnis zu nehmen; der Beschluss betrifft auch Ihr Referat. 
Es wird um umgehende Mitteilung gebeten, ob der Beschluss aus dortiger Sicht 
vollzogen werden kann. 
 

2. Zurück an das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – HA IV/60 V 
 
Der Beschluss des Referates für Stadtplanung und Bauordnung 
 
 kann vollzogen werden 

 
 kann/soll nicht vollzogen werden (Begründung s. gesondertes Blatt) 
 
 

 
VI. An das Direktorium – D-II-BA 

 Der Beschluss des Bezirksausschusses 23 kann vollzogen werden 
 

 Der Beschluss des Bezirksausschusses 23 kann/soll nicht vollzogen werden 
(Begründung siehe Beiblatt) 

 
 ist rechtswidrig (Begründung siehe Beiblatt) 

 
Es wird gebeten, die Entscheidung des Oberbürgermeisters zum weiteren Verfahren 
einzuholen. 

 
 
 
Am  
Referat für Stadtplanung und Bauordnung HA IV/60 V 
 
 

 
 
 







Tubeufstr .

1180/14

1180/15

R
e

in
h

a
rd

-v
o

n
-F

ra
n

k
-S

tr .

I

I

T
S

1180/2

1180/1

1180/5

6

8

III

II

I

I

III

II

I

II

III

II
II

I

II

I

j

1181

1184

/16

1182
/3

/21

1181/22

1181/8

/14

1182/4

118
1/15

1181/9

1182/11

118
1/13

1184/7

1184
/5

1184
/6

/15

1184
/13

120
4

5

6

8

16

10

2018

8

1412

15 L
u

d
w

ig
-R

a
d

lk
o

fe
r-S

tr .

Spielplatz

II

I

IIIII

I

I

II

I

II

I I

I

I

II

I
I

III

j
534/1

530

531/2

1181/4

1180/6

1180
/8

1181/3

1181/2

1180/7

1182

1182/2

1181/19

1181/5

1182/9

1181/20

1182/13

/241181/16

/18

1181/17

118
1/23

/14 1183

2

53

57

3

4

1

4

63
59

7a

55

7

0 40
m

Erstellungsdatum 06.11.2025

Datenauszug

Erstellt für Maßstab 1:1 000

zur Maßentnahme nur bedingt geeignet

Erstellt mit GeoInfoWeb - geoinfoweb.muenchen.de

©
 L

an
de

sh
au

pt
st

ad
t M

ün
ch

en
 2

02
5,

 F
lu

rs
tü

ck
e 

un
d 

G
eb

äu
de

: ©
 B

ay
er

is
ch

e 
V

er
m

es
su

ng
sv

er
w

al
tu

ng
  2

02
5

´


